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Die Nachfrage nach einem Muster fiir Anstellungs-
vertrige ist gross. Es ist aber kaum moglich, ein For-
mular zu schaffen, das in jede Situation passt. Im nach-
folgenden Entwurf wird versucht, ein Gerippe zu ge-
ben fiir die Aufstellung eines individuellen Vertrages.
Voraus geht eine Uebersicht tiber eine Heimorganisa-
tion, eine Darstellung der Ordnung der Kompetenzen
und der notwendigen Vorschriften und Aufgaben jeder
einzelnen Position in der Heimorganisation. Die Be-
schreibung der Aufgabe der Heimleitung ist so gehal-

Anstellungsvertrag
fiir Heimleitung

ten, dass sie fiir einen Vertrag fiir eine Einzelperson
wie fiir ein Heimleiterehepaar, fiir Jugend- und Alters-
heime als Grundlage dienen kann. Lohnangaben sind
im Vertrag nur durch einen Hinweis auf die Einstu-
fung in eine Besoldungsverordnung oder die Empfeh-
lungen der Landeskonferenz zu fixieren. Diese werden
den Bedlrfnissen laufend angepasst.

Der Beratungsdienst VSA ist bereit, bei der Erstellung
neuer oder der Ueberpriifung bestehender Anstellungs-
vertrige mitzuwirken. Gottfried Biirgi

Heim-Organisation
Position: Verantwortliches
Organ:
Triger Eigentimer Aufstellung von. Stiftungsurkunde, Statuten, Erlass von Verordnungen,
Verein Reglemente fiir Heimkommission; Mittelbeschaffung; Stellungnahme zu Jah-
Stiftungsrat resbudget und Jahresrechnung; Berichterstattung an Trigerkreis; Beschluss-
Amtsstelle fassung iiber Kauf, Verkauf, Bauten; Vermittlung und Entscheid bei Diffe-
renzen Heimkommission/Heimleitung; Beschlussfassung tiber Aenderung der
Aufgabe des Heimes.
Oberleitung Heimkommission Erlass der Heimordnung; Anstellung oder Wahl der Heimleitung; Erlass der
Reglemente fiir Aufnahme von Kindern/Pensiondren, Genereller Stellenplan,
Dienst- und Lohnreglement, Personalfiirsorgeeinrichtungen, Weitere Bestim-
mungen fir das Personal, Rechnungsfithrung, Berichterstattung; Unterhalt
von Geb&duden, Einrichtungen und Anlagen; Priifung der Betriebsrechnung;
Aufstellung des Voranschlages; Berichterstattung an Trager; Vermittlung
und Entscheid bei Differenzen Heimleitung/Mitarbeiter.
Leitung Heimleitung Heimfiihrung im Rahmen der Heimordnung und des Anstellungsvertrages.
Personal Mitarbeiter Auftrag entsprechend Heimordnung, Anstellungsvertrag und Arbeitszu-
teilung.
Anstellungsvertrag
Position: Inhalt:
Anstellung Personalien
Wahlart (Amtsdauer/unbestimmte Zeit)
Antrittstermin
Probezeit
Aufgabe Umschreibung von Pflichtenkreis, Verantwortung, Kompetenzen, Vorgesetzten, Unter-

Anstellungsbedingungen

gebenen, Dienstweg.

Lohneinstufung (Bruttolohn), Anfangslohn, Lohnentwicklung (Dienstalters-, Teuerungs-

und weitere Zulagen).

Bewertung der freien Station pro Jahr, pro Ferien- und pro Frei-Tag.
Lohnzahlung bei Krankheit und Militdrdienst.

Arbeitszeit, Freizeit, Ferien, Urlaub.

Personalfiirsorgeeinrichtungen (Versicherung bei Krankheit, Betriebs- und Nichtbe-
triebsunfall, Invaliditdt, Alter, Haftpflicht), Pridmienanteil Arbeitgeber/Arbeitnehmer,
Anspruch bei Wegzug.

Bestimmungen betreffend Ueberzeit- und Ferienausgleich, Spesenvergiitung, Annahme
von Geschenken, Zusétzliche Dienste fiir Dritte und Nebenerwerb, Schweigepflicht,
Weiterbildung, Gesundheitskontrollen, Kiindigungsrecht.

529



Aufgabe der Heimleitung (Detail zu Anstellungsvertrag)

Die Heimleitung ist verantwortlich fiir gute Betreuung und Pflege/Erziehung der dem
Heim Anvertrauten. Sie nimmt Gesuche fiir Aufnahme in das Heim zur Priifung ent-
gegen und entscheidet nach den Grundsétzen der Heimordnung tiber Aufnahme, Be-
urlaubung und Entlassung. Zweifelsfille sind der Heimkommission zum Entscheid
vorzulegen. Sie besorgt den Verkehr mit Flrsorgern und Angehorigen der Betreuten.
Sie ist kompetent und verantwortlich fiir die Anstellung und Entlassung von Mit-
arbeitern im Rahmen eines von der Heimkommission festgesetzten Stellenplanes und
Lohnreglementes und fir die detaillierte Arbeitszuteilung.

Sie leitet den Heimhaushalt, ist besorgt fir die hiefiir notwendigen Eink&ufe und fir
die Vorratshaltung. Sie ist verantwortlich fiir den normalen Unterhalt von Mobiliar,
Einrichtungen, Gebduden und Anlagen. Ueber ausserordentliche anfallende Aufgaben
dieser Art orientiert sie rechtzeitig die Heimkommission.,

Sie fiihrt Rechnung tiber den gesamten Heimhaushalt, sorgt fiir Eingang der ordent-
lichen Einnahmen an Pflegegeldern, Versicherungs- und Subventionsbeitrigen und
fiur die Erfillung der aus der Heimfiihrung anfallenden finanziellen Verpflichtungen.
Nach Weisung der Heimkommission werden Monats-, Quartals-, Halbjahrs- oder
Jahresrechnungen je in der ersten Hélfte der dem Abschluss folgenden Rechnungs-
periode der Heimkommission abgeliefert.

Im Einvernehmen mit der Heimkommission kann die Heimleitung einzelne ihrer Ver-
pflichtungen an Mitarbeiter delegieren, wobei die letzte Verantwortung jedoch bei
der Heimleitung bleibt. Sie hat in diesem Falle Kontrollkompetenzen.

In Vertretung der Heimkommission und der Tragerschaft des Heimes ist die Heim-
leitung verantwortlich fiir den ordentlichen Verkehr mit zustdndigen Behorden. Aus-
serordentliche Anliegen sind der Heimkommission zur Erledigung zu tiberlassen.

Die Heimleitung (eventuell mit Mitarbeitern) nimmt an den Sitzungen der Heimkom-
mission mit beratender Stimme teil, soweit nicht iiber ihre personlichen Anliegen
entschieden wird. In diesen Sitzungen orientiert sie regelméssig miindlich und ein-
mal im Jahr schriftlich tiber das Geschehen im Heim, liber die Entwicklung der Be-
treuten und uUber besondere Probleme der Heimflihrung.

Wiahrend der Abwesenheit der Heimleitung tibernimmt eine von der Heimkommission
und der Heimleitung gemeinsam bestimmte Person die Stellvertretung.

Anstellungsbedingungen (Detail zu Anstellungsverirag)

Position:
Lohn/Zulagen

Arbeitszeit/Freizeit
Ferien/Urlaub

Fiirsorgeeinrichtungen

Ueberzeit/Spesen
Geschenke/Nebenerwerb
Schweigepflicht

Kiindigungsrecht
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Empfohlen wird:

Einstufung nach entsprechender Position in né&chstliegender kantonaler oder kom-
munaler Besoldungsverordnung oder nach Empfehlungen der Landeskonferenz fiir
soziale Arbeit '

Berechnung der Naturalien (Wohnung, Verpflegung, Wiasche) nach AHV oder nichst-
liegender offentlicher Besoldungsverordnung.

nach néchstliegendem offentlichem Dienstreglement oder nach Normalarbeitsvertrag 2.

nach Normalarbeitsvertrag, wenn immer moglich im Rahmen einer o6ffentlichen Ver-
sicherung; empfohlen wird auch Gruppenversicherung, zum Beispiel des Verbandes
der Gemeindebeamten.

nach Normalarbeitsvertrag oder néchste 6ffentlicher Dienstverordnung.

nach Normalarbeitsvertrag oder nach Obligationenrecht.

I «Empfehlungen fiir die Besoldungsansiitze in Erziehungsheimens, zu beziehen bei
der Landeskonferenz fiir soziale Arbeit, Brandschenkestrasse 36, 8002 Ziirich.

® «Normalarbeitsvertrag fiir Erziehungsheime», zu beziehen bei der Eidg. Druck-
sachenzentrale, Fellerstrasse 2, 3000 Bern, oder Sekretariat VSA, Wiesenstrasse 2,
8008 Ziirich. b.



	Anstellungsvertrag für Heimleitung

